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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1996

Norm

EO §54b

EO §54c

Rechtssatz

Der Einspruchsgrund gemäß § 54 c EO ist dann nicht gegeben, wenn der betreibenden Partei bei der Angabe des

Aktenzeichens des Exekutionstitels bei einer einzigen Zi6er ein Tippfehler unterlaufen ist, es jedoch sowohl für das

Exekutionsbewilligungsgericht, von welchem der Titel herrührte, als auch für den Verp:ichteten klar sein mußte,

welcher Titel gemeint ist.
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